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 Glossar 

AkEnd    Arbeitskreis Auswahlverfahren Endlagerstandorte 

Ausschlussgebiet Gebiete, die sobald ein festgelegtes Ausschlusskriterium greift, nicht mehr als End-

lagerstandort geeignet sind 

BASE   Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Endlagersuche 

BGE   Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH 

BGR   Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 

Caprock auch Hutgestein. Der Caprock entsteht infolge unterirdischer chemischer Lösung 

durch Grundwässer (Subrosion) in den obersten Teilen von Salzstöcken nach Auf-

lösung der leichtlöslichen Salze (Steinsalz, Kali- und Magnesiumsalz). Das Gestein 

setzt sich aus den übrigbleibenden, schwer löslichen Anteilen wie Anyhydrit, Gips 

und auch Kalk zusammen. 

Deckgebirge Gesteinsschichten oberhalb von Salzstrukturen, die durch den Salzaufstieg tekto-

nisch überprägt sein können. 

ewG   einschlusswirksamer Gebirgsbereich 

Exploration  Erkundung; Aufsuchen und Bewerten bergbaulicher Abbaufelder oder Gesteins-

schichten. 

GeolDG  Geologiedatengesetz: Gesetz zur staatlichen geologischen Landesaufnahme so-

wie zur Übermittlung, Sicherung und öffentliche Bereitstellung geologischer Daten 

und zur Zurverfügungstellung geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufga-

ben. 

geowAK   Geowissenschaftliche Abwägungskriterien 

GOK   Geländeoberkante 

Grundwasser  Wasser, dass infolge Versickerung von atmosphärischen Niederschlägen und Ver-

sinkung oberirdischer Gewässer in die Gesteine eindringt und dort Hohlräume zu-

sammenhängend füllt 

InSpEE/DS  Informationssystem Salzstrukturen: Planungsgrundlagen, Auswahlkriterien und 

Potentialabschätzung für die Errichtung von Salzkavernen zur Speicherung von 

Erneuerbaren Energien (Wasserstoff und Druckluft) 

https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Nutzung_tieferer_Untergrund_CO2Spei-

cherung/Projekte/Nutzungspotenziale/Abgeschlossen/InSpEEDS.html 

Konvergenz  Verformung des Gebirges bedingt durch den vorherrschenden Gebirgsdruck und 

Spannungszustand; Im Salzgestein: Verkleinerung des Hohlraumes durch krie-

chendes Salzgestein. 

LBEG   Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

Nebengebirge  Gesteinsschichten neben Salzstrukturen, die durch den Salzaufstieg tektonisch 

überprägt wurden. 

NBG   Nationales Begleitgremium 

NIBIS-Kartenserver öffentliches Portal für die Geodaten des Niedersächsischen Bodeninformations-

system 
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Projekt-TUNB  Potenziale des unterirdischen Speicher- und Wirtschaftsraumes im Norddeutschen 

Becken. Unter Federführung der BGR wurde gemeinsam mit den Staatlichen Ge-

ologischen Diensten der norddeutschen Bundesländer ein digitales, grenzüber-

schreitend abgestimmtes strukturgeologisches 3D-Modell des Norddeutschen Be-

ckens erstellt.  

https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Nutzung_tieferer_Untergrund_CO2Spei-

cherung/Projekte/Nutzungspotenziale/Laufend/TUNB.html 

Salinar   vorwiegend aus Salzgesteinen aufgebauter Gesteinskomplex 

Salzspiegel  Der Salzspiegel ist eine durch Ablaugungstätigkeit des Grundwassers an Salzla-

gern, vor allem Salzstöcken, erzeugte Fläche. Der Salzspiegel trennt das Salzge-

stein vom Deck- und Nebengebirge. Siehe auch Caprock. 

Sattelstruktur  eine durch Faltung (Tektonische Vorgänge) erzeugte Aufwölbung der Gesteins-

schichten. 

Scheitelstörung  Viele norddeutsche Salzstrukturen zeigen in den Schichten über der Salzstruktur, 

dem Deckgebirge bzw. den Deckgebirgsschichten, sogenannte Scheitelstörungen. 

Scheitelstörungen sind im Zuge der Aufwölbung und damit einhergehenden Deh-

nung des Deckgebirges während der Bildung eines Salzstocks entstanden.  

SGD  Staatliche Geologische Dienste: Die Staatlichen Geologischen Dienste sammeln 

und erarbeiten Fachinformationen über die Beschaffenheit des Untergrunds. 

   https://www.infogeo.de/Infogeo/DE/Startseite/startseite_node.html 

Sohle   Höhenlage eines Streckensystems in einer Grube/ Bergwerk. 

StandAG  Standortauswahlgesetz: Gesetz zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein 

Endlager für hochradioaktive Abfälle 

Subrosion  Eine unter der Erdoberfläche stattfindende Ablaugung an leichtlöslichen Gestei-

nen, insbesondere Salzen, durch Grundwässer. Solche unterirdische Ablaugung 

kann ein Nachsinken des darüber liegenden Gebirges zu Folge haben, so dass 

sich an der Erdoberfläche eine Senke bildet. 

Teilgebiet-Kennung eindeutige Nomenklatur zum einfach Nachvollziehen der Verfahrensschritte. Eine 

Erläuterung wird auf der Internetseite der BGE gegeben. 

Teufe  bergmännische Bezeichnung für Tiefe. Die Teufe gibt an, wie tief ein Punkt unter 

Tage unter der Erdoberfläche liegt. 

Tragender Ausbau Bergbaulicher Ausbau (z.B. Gebirgsanker, Matten, Betonausbau) von Gesteins-

schichten zur Erhaltung der Standfestigkeit des Gebirges. 

Ein weiterführendes Glossar ist der zum Zwischenbericht Teilgebiete zugehörigen Unterlage „Glossar der 

BGE zum Standortsauswahlverfahren“ (BGE, 2020af) zu entnehmen. 
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 Einleitung 

Mit der Verabschiedung des Standortauswahlgesetzes – StandAG (Gesetz zur Suche und Auswahl eines 

Standortes für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle) im Jahr 2017 (Neufassung der ersten Fassung aus 

dem Jahr 2013) begannen auch die Arbeiten im Standortauswahlverfahren, die von der Bundesgesellschaft 

für Endlagerung (BGE) als Vorhabenträgerin durchgeführt werden. Die Standortsuche erfolgt dabei in drei 

Phasen mit zunehmender Einengung des Betrachtungszeitraums bei gleichzeitiger Erhöhung des Detail-

lierungsgrades: Von der anfänglichen Betrachtung des gesamten Bundesgebiets wird in Phase I anhand 

von existierenden geologischen Daten eine Anzahl von günstigen Standortregionen ermittelt, in denen die 

geologische Erkundung von Übertage aus in Phase II durchgeführt wird. Auf dieser Basis werden Standorte 

für die untertägige Erkundung vorgeschlagen, mit dem Ziel einen Standort mit der größtmöglichen Sicher-

heit für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle zu finden. 

Am 28.09.2020 veröffentlichte die BGE den „Zwischenbericht Teilgebiete“ (BGE, 2020). Nach § 13 Stand-

AG sind Teilgebiete jene Gebiete in Deutschland, die günstige geologische Voraussetzungen für die si-

chere Endlagerung hochradioaktiver Abfälle in einem der drei Wirtsgesteine (Steinsalz, Tongestein und 

Kristallingestein) erwarten lassen. Die Teilgebiete resultieren aus der Anwendung von Ausschlusskriterien 

(§ 22 StandAG), Mindestanforderungen (§ 23 StandAG) und geowissenschaftlichen Abwägungskriterien 

(§ 24 StandAG). Mit der Veröffentlichung des Zwischenberichts Teilgebiete soll die öffentliche Teilnahme 

im Standortauswahlverfahren angeregt werden, so dass eine Begleitung der Arbeit und die Einordnung der 

Ergebnisse möglich ist.  

Das Gebiet der Landkreise Harburg, Lüneburg und Uelzen überschneidet sich mit insgesamt 13 Teilgebie-

ten von denen sich zehn im Wirtsgestein Steinsalz befinden. Die anderen drei Teilgebiete befinden sich im 

Tongestein, welcher im Gebiet mitunter großflächig verbreitet ist.  

Die DEEP.KBB GmbH (DEEP.KBB) wurde vom Landkreis Harburg beauftragt, aus geologischer Sicht die 

Methodik bei der Ausweisung der Teilgebiete sowie die Ergebnisse zu prüfen. Die Prüfung erfolgt anhand 

der verfügbaren Unterlagen und im Abgleich mit den Vorgaben des StandAG.  

Auf dieser Grundlage wird eine zusammenfassende Bewertung der Teilgebiete in Berichtsform für die Ziel-

gruppen Politik und Öffentlichkeit erstellt und im Fachausschuss der Landkreise vorgestellt. 

Zum Verständnis und zur Einordnung des Standortauswahlverfahrens gibt Kapitel 3 dieses Berichts einen 

kurzen Überblick zum bisherigen Ablauf der Endlagersuche für radioaktive Abfälle in Deutschland. Weiter-

hin wird in diesem Kapitel die Methodik zur Ausweisung von Teilgebieten durch die BGE erläutert und die 

angewandten Kriterien vorgestellt. 

Im Kapitel 4 werden die 13 Teilgebiete dargestellt und deren Charakteristika beschrieben. Die Herleitung 

der Teilgebiete wird aus fachlicher Sicht auf Plausibilität geprüft. Hierbei werden die Erkenntnisse zur Ver-

wendung von Referenzdaten und verfügbaren gebietsspezifischen Daten näher erläutert und geprüft. 

Im Kapitel 5 erfolgt die Erarbeitung von Fragestellungen zur Unterstützung des fachlichen Informations-

transports und von Hinweisen zum Verfahren bezüglich der weiterführenden Datenlage und neuer Erkennt-

nisse. 

Der Bericht schließt mit einem Fazit und einem Ausblick auf den weiteren Verlauf des Standortauswahlver-

fahrens. Eine Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse des Gutachtens für die einzelnen Land-

kreise wird als Anlage beigefügt. 
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 Zusammenfassung des Standortauswahlverfahrens 

Zum Verständnis und zur Einordnung des Standortauswahlverfahrens gibt dieses Kapitel einen kurzen 

Überblick zum bisherigen Ablauf der Endlagersuche für radioaktive Abfälle in Deutschland. Weiterhin wird 

die Methodik zur Ausweisung von Teilgebieten durch die BGE erläutert und die angewandten Kriterien 

vorgestellt. 

3.1 Geschichtlicher Abriss zur Endlagersuche in Deutschland 

Ein geschichtlicher Abriss zur Endlagersuche von radioaktivem Abfall in Deutschland soll zum besseren 

Verständnis der seit 2017 neu geregelten Suche und Auswahl eines zukünftigen Endlagers für hochradio-

aktive Abfälle (HAW) beitragen. Als wesentliche Quellen dienten hierzu Dornsiepen (2015) sowie Informa-

tionen die auf der Website der BGE bereitgestellt werden.  

Radioaktive Abfälle, die hauptsächlich aus der Nutzung der Atomenergie sowie zu einem kleineren Teil aus 

der Medizin und Forschung stammen, emittieren in unterschiedlicher Stärke energiereiche Strahlung, die 

nachweislich die Gesundheit von Lebewesen schädigen. Es besteht daher in vielen Ländern Konsens dar-

über, dass zum Schutz der Biosphäre radioaktive Abfälle für sehr lange Zeiträume (bis zu 1 Million Jahren) 

in ein Endlager im tiefen geologischen Untergrund eingelagert werden sollen.  

Das Thema der Endlagerung radioaktiver Abfälle wird in der Bundesrepublik Deutschland seit vielen Jahr-

zehnten kontrovers und auch emotional diskutiert. Ein Grund dafür sind die vielen politisch motivierten 

Entscheidungen zur Errichtung von Endlagern für radioaktive Abfälle, ohne dass eine geologische Recht-

fertigung gegeben war.  

Den Anfang machte in den 1960er Jahren die in der Nähe der niedersächsischen Stadt Wolfenbüttel be-

findliche Schachtanlage Asse in einer aus Zechsteinsalz aufgebauten Sattelstruktur. Dieses ehemalige 

Kali- und Steinsalzbergwerk wurde in ein Versuchsbergwerk für die Endlagerforschung umgewandelt. Bis 

1978 wurden mehr als 125.000 Gebinde (ca. 47.000 m³) mit schwach- (LAW) und mittelradioaktivem 

(MAW) Abfall eingelagert. Seit vielen Jahren dringt Grundwasser aus dem Nebengebirge ins Bergwerk ein. 

Im Jahr 2013 wurde gesetzlich die Rückholung des radioaktiven Abfalls und die Schließung des Bergwerks 

beschlossen.  

Die ehemalige DDR entschied sich 1971 ihre radioaktiven Abfälle ebenfalls in ein ehemaliges Salzbergwerk 

einzulagern. Hierzu wurde die Schachtanlage Bartensleben bei Morsleben in der Nähe zur damaligen in-

nerdeutschen Grenze im heutigen Sachsen-Anhalt ausgewählt. Das Bergwerk befindet sich in der langge-

streckten Allertalstruktur, einer der Asse ähnlichen, gleichfalls aus dem Zechsteinsalinar aufgebauten Sat-

telstruktur. Bis zum Jahr 1998 wurden ca. 37.000 m³ schwach- und mittelradioaktive Abfälle eingelagert. 

Derzeit laufen Arbeiten zur Stabilisierung des Bergwerks und zur Verringerung der seit den 1980er Jahren 

kontinuierlichen Zuflüsse von Grundwasser aus dem Nebengebirge. Die Verfahren zur Stilllegung des 

Bergwerks sind noch nicht abgeschlossen. Der radioaktive Abfall soll nach der Stilllegung im Bergwerk 

verbleiben.  

In den 1970er Jahren suchte die Bundesregierung nach geeigneten Standorten für ein Endlager für radio-

aktive Abfälle. Der Standort sollte auch die Möglichkeit für Wiederaufbereitung, Abfallaufbereitung und Zwi-

schenlagerung einschließen. Nach dem die Bundesregierung dem Land Niedersachsen die eigenverant-

wortliche Suche nach einem Endlagerstandort übertrug, schlug der niedersächsische Ministerpräsident im 

Jahr 1977 hierzu den Salzstock Gorleben vor. Nach anfänglichen Bedenken der Bundesregierung aufgrund 

der Tatsache, dass sich der Salzstock auf das Gebiet der damaligen DDR fortsetzt, begannen 1979 die 

Untersuchungen zur Eignung als Endlager, zunächst mit Explorationen von der Erdoberfläche, später auch 

untertägig in einem Erkundungsbergwerk. Die Untersuchungen wurden bis zu einem zehnjährigen Mora-

torium im Jahr 2000 fortgesetzt. 
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Mit dem Inkrafttreten des StandAG in seiner ersten Fassung im Jahr 2013 wurde die Erkundung in Gorleben 

endgültig beendet. Der Salzstock Gorleben ist nach Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungs-

kriterien gemäß § 24 des StandAG kein Teilgebiet geworden. Damit wird der Salzstock Gorleben für jede 

weitere Betrachtung im Rahmen der zukünftigen Suche nach einem Endlager ausgeschlossen. Die Stillle-

gung des Bergwerks ist in Vorbereitung. 

Zwischen 1975 und 1982 wurde das ehemalige Eisenerzbergwerk Schacht Konrad in der Nähe der nieder-

sächsischen Stadt Salzgitter auf die Eignung zur Endlagerung von radioaktivem Abfall untersucht. Ton-

steine der Unterkreide befinden sich über dem Bergwerk und wirken als mächtige Barriere, so dass die 

tonigen Schichten den Einlagerungshorizont nach oben großflächig abdichten.  

Nach einem 20 Jahre andauernden Planfeststellungsverfahren mit Bürgerbeteiligung erteilte das Land Nie-

dersachsen 2002 den Planfeststellungsbeschluss zur Einlagerung von ca. 300.000 m³ schwach- und mit-

telradioaktivem Abfall. Letzte Klagen hierzu wurden durch Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts be-

endet. Damit ist der Schacht Konrad das erste nach Atomrecht genehmigte Endlager Deutschlands und 

wird zu diesem Zweck derzeit umgebaut.  

Die Bundestagswahl 1998 und der damit verbundene Regierungswechsel brachte einige grundlegende 

Änderungen in der deutschen Atompolitik. Im Jahr 2000 wurde im sogenannten Atomkonsens mit den 

Energieerzeugern der Ausstieg aus der Nutzung der Atomenergie beschlossen, die Erkundungen in Gor-

leben zur Klärung von konzeptionellen und sicherheitstechnischen Fragen vorerst ausgesetzt und der Ar-

beitskreis Auswahlverfahren Endlagerstandorte (AkEnd) ins Leben gerufen.   

Der AkEnd, ein fachlich-wissenschaftliches Gremium, hatte das Ziel, erstmals in der Geschichte der Bun-

desrepublik Deutschland neue wissenschaftliche und gesellschaftliche Wege zur Lösung des Endlager-

problems für alle Arten radioaktiver Abfälle zu finden. Seitens der Politik waren die Vorgaben, dass die 

radioaktiven Abfälle in tiefen geologischen Formationen in Deutschland in ein einziges Endlager eingelagert 

werden sollten, welches bis 2030 betriebsbereit sein sollte. Die Empfehlungen des AkEnd sahen u.a. einen 

politisch und rechtlich festgelegten gesellschaftlichen Diskurs, die Beteiligung der Bevölkerung in allen Ver-

fahrensschritten sowie die Transparenz des Auswahlverfahrens mittels einer Informationsplattform vor.  

Es wurden verschiedene geo- und sozialwissenschaftliche Kriterien zur Auswahl von Endlagerstandorten 

erarbeitet. Das im späteren Verfahren angewendete Prinzip der „weißen Landkarte“ sowie der Vergleich 

mehrerer Standorte mit unterschiedlichen Wirtsgesteinen wurde bereits vom AkEnd vorgeschlagen. Eine 

praktische Umsetzung der Ergebnisse und Empfehlungen des AkEnd fand jedoch zunächst nicht statt.  

Während im Jahr 2010 für kurze Zeit der „Ausstieg vom Ausstieg“ aus der Atomenergie festgelegt wurde, 

kam es infolge der Reaktorkatastrophe in Fukushima (Japan) zur Rücknahme der beschlossenen Laufzeit-

verlängerung für deutsche Kernkraftwerke. Ferner wurde der Weg zur Verabschiedung des StandAG und 

damit die Entwicklung eines neuen, an geologischen Kriterien orientierten Verfahrens zur Endlagersuche 

geebnet. Das 2013 verabschiedete Gesetz sah hierzu zunächst die Einrichtung der sogenannten Kommis-

sion „Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe“ vor. Diese Kommission, die sich aus Vertretern der Wissen-

schaft, von gesellschaftlichen Gruppen, der Industrie und aus der Politik zusammensetzte, arbeitete von 

2014 bis 2016 an einem Bericht, der auf sämtliche entscheidungserhebliche Fragestellungen zur Entsor-

gung hochradioaktiver Abfälle eingeht. Es wurden ferner wirtsgesteinsspezifische Auswahl- und Abwä-

gungskriterien erarbeitet und sich auf eine umfassende Bürgerbeteiligung verständigt.  

Auf Grundlage der Ergebnisse der Endlagerkommission novelliert der Bundestag und Bundesrat das Stan-

dAG aus dem Jahr 2013. Das überarbeitete Gesetz erscheint im Jahr 2017 (StandAG 2017) und schreibt 

nun eine mehrphasige Suche nach einem Standort mit bestmöglicher Sicherheit und eine umfassende 

Beteiligung der Öffentlichkeit insbesondere in den betroffenen Standortregionen fest. Ferner werden wis-

senschaftliche Ausschluss-, Mindest- und Abwägungskriterien definiert und ein lernendes Verfahren ange-

legt, das eine Revision von Entscheidungen ermöglicht und eine Rückholbarkeit der eingelagerten Abfälle 

für einen längeren Zeitraum festlegt. Die Festlegung des Standortes wird für das Jahr 2031 angestrebt.  
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Die im Jahr 2016 gegründete Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) wird mit der Durchführung des 

Standortauswahlverfahrens beauftragt. Zusätzlich ist die BGE verantwortlicher Betreiber der deutschen 

Endlagerprojekte Konrad und Morsleben, sowie der Schachtanlage Asse. 

Am 28.09.2020 veröffentlichte die BGE den Zwischenbericht Teilgebiete, den ersten wichtigen Schritt auf 

dem Weg zu einem Endlager für hochradioaktive Abfälle in Deutschland. 

Das StandAG hat das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) als Kontroll- und 

Aufsichtsbehörde bei der Suche nach einem Endlager bestimmt. Das BASE bewertet die Vorschläge und 

Erkundungsergebnisse der BGE und schlägt nach Prüfung der Bundesregierung den Endlagerstandort vor.  

Es begleitet den Suchprozess aus wissenschaftlicher Sicht und überwacht, dass die Suche so abläuft, wie 

sie im Gesetz festgelegt ist. Als weitere Aufgaben soll das BASE umfassend über das Verfahren informie-

ren und die für die Standortauswahl wesentlichen Inhalte für alle Verfahrensbeteiligten frühzeitig und dau-

erhaft zur Verfügung stellen. Es organisiert die gesetzlich festgelegten Konferenzen und Gremien. Es bietet 

darüber hinaus Beteiligungs- und Dialogangebote und evaluiert die Instrumente und Verfahren der Öffent-

lichkeitsbeteiligung.  

Das Nationale Begleitgremium ist eine unabhängige, gesellschaftliche Kontrollinstanz mit der zentralen 

Aufgabe, das Standortauswahlverfahren vermittelnd zu begleiten. Das Gremium achtet insbesondere auf 

eine adäquate Öffentlichkeitsbeteiliung und hat die Möglichkeit dem Deutschen Bundestag Empfehlungen, 

zum Beispiel zum Änderungs- und Innovationsbedarf bei der Durchführung des Verfahrens zu unterbreiten. 

Der Deutsche Bundestag legt per Gesetz die Standortregionen, die von Übertage aus erkundet werden 

sollen (§ 15 StandAG), die Standorte, die untertägig erkundet werden sollen (§ 17 StandAG), und den 

Standortvorschlag (§ 20 StandAG) fest. Der endgültige Standort wird per Bundesgesetz entschieden.  

3.2 Methodik der Ausweisung von Teilgebieten der BGE  

Mit der Verabschiedung des StandAG wird in Deutschland die zukünftige Suche und Auswahl eines Stan-

dortes für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle in einem mehrstufigen Verfahren geregelt. Die Suche 

beginnt praktisch von neuem, ohne Berücksichtigung dessen, dass in der Vergangenheit bereits umfas-

sende Kenntnisse zu einem bestimmten Wirtsgestein oder zu bestimmten Standorten erarbeitet worden 

sind. Es gilt daher das Prinzip der „weißen Landkarte“, die sich auf ganz Deutschland bezieht. 

In einem ersten Schritt sollte zunächst die Verbreitung der potentiellen Wirtsgesteine Steinsalz, Tongestein 

und Kristallingestein in Deutschland ermittelt werden. Hierzu dient nach StandAG § 2 Abs. 18 und 

§ 13 Abs. 1 die Ausweisung von Teilgebieten, die günstige geologische Voraussetzungen für die sichere 

Endlagerung hochradioaktiver Abfälle erwarten lassen (Phase I). Die BGE ist hier verantwortlich für die 

Ermittlung von Teilgebieten.   

Die BGE stützt sich in erster Linie auf die von den zuständigen Behörden des Bundes und der Länder zur 

Verfügung gestellten geologischen Daten des gesamten Bundesgebietes. Hier handelt es sich sowohl um 

analoge als auch um digitale Daten wie beispielsweise geologische Karten, Daten, die mit Tiefbohrungen 

gewonnen wurden, sowie geologische 3D-Modelle des Untergrundes. In dieser Phase der Standortermitt-

lung werden somit schon existierende Daten ausgewertet. Neue Daten werden mit entsprechenden Erkun-

dungsmaßnahmen erst in den späteren Verfahrensschritten gewonnen. Bisher veröffentlichte die BGE nur 

Schichtenverzeichnisse von Bohrungen, die als entscheidungserheblich, und damit Einfluss auf den Zwi-

schenbericht Teilgebiete genommen haben, eingestuft wurden. Die Vorgehensweise zur Einstufung ent-

scheidungserheblicher Bohrungen bzw. Daten ist nicht nachvollziehbar. 

Tiefbohrungen, die im Bereich der Teilgebiete auftreten, werden im Kapitel „Ausschlusskriterien“ für jedes 

Teilgebiet tabellarisch aufgelistet. In diesen Tabellen sind Teufen- und/ oder Mächtigkeitsangaben zur 

Schichtenfolge des Teilgebiets aufgelistet. Die BGE hat um jeden Bohrpfad und Bohrendpunkt einen Si-

cherheitsabstand im Radius von 25 m angelegt, um mögliche Lageungenauigkeiten der Bohrungen zu 
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berücksichtigen sowie auch potentielle Schädigungen des angrenzenden Gesteins zu erfassen. Das LBEG 

(LBEG, 2021) und die BGR (BGR, 2021) können diese Methodik in ihren Stellungnahmen prinzipiell mit-

tragen.  

Die Teilgebiete resultieren aus der Anwendung von Ausschlusskriterien (§ 22 StandAG), Mindestanforde-

rungen (§ 23 StandAG) und geowissenschaftlichen Abwägungskriterien (§ 24 StandAG), welche im Kapitel 

3.3 vorgestellt werden. Zum Verständnis einzelner Kriterien ist teilweise eine detaillierte Beschreibung not-

wendig, die im Rahmen dieses Gutachtens an entsprechender Stelle erfolgt. Außerdem wird, wann immer 

es als sinnvoll erachtet wird, auf weiterführende Literatur verwiesen. 

Steinsalz, Tongestein und Kristallingestein sind im Untergrund Deutschlands weit verbreitet und werden in 

internationalen Endlagerkonzepten teils seit Jahrzehnten untersucht, weshalb diese auch als Wirtsgestein 

für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle in Frage kommen. Die genannten Gesteine weisen jedoch 

unterschiedliche Eigenschaften im Hinblick auf ihre Eignung als Wirtsgesteine auf (Abbildung 1). 

Im Fall von Steinsalz bestehen in Deutschland aufgrund der weit über hundertjährigen Salzbergbauge-

schichte umfangreiche Kenntnisse zu Eigenschaften, die eine Endlagerung von hochradioaktiven Abfällen 

ermöglichen oder begünstigen. Es sollten hierzu auch die zahlreichen Erfahrungen aus den Bergwerken 

an den Standorten Asse, Morsleben und Gorleben nicht unerwähnt bleiben. Steinsalz entsteht durch die 

Verdunstung von Meerwasser. Wird Meerwasser eingedampft, entstehen auch andere chemische Sedi-

mente und Salzgesteine, wie zum Beispiel Karbonate, Anhydrit oder Kalium- und Magnesiumsalze, welche 

den inneren Aufbau eines Salinars maßgeblich mitbestimmen. Grundsätzlich wird bei dem Wirtsgestein 

Steinsalz aufgrund seiner strukturellen Entwicklung zwischen flacher Lagerung (Schichtensalz, Salzkissen) 

und, bedingt durch den Salzaufstieg, steiler Lagerung (Salzstöcke, Salzmauern) unterschieden. Eine gute 

Abbildung 1: Endlagerrelevante Eigenschaften potentieller Wirtsgesteine (BGR, 2007) 
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Erkundung der Salzvorkommen ist notwendig, um herauszufinden, wo genau und in welcher Ausprägung 

sich bevorzugte Steinsalzschichten befinden.  

Im Vergleich zum Kenntnisstand von Steinsalz sind die endlagerspezifischen Erfahrungen über in Deutsch-

land vorkommende Tongesteine oder Kristallingesteine (z.B. Granit, Gneis), u.a. auch wegen der mäßigen 

Bergbauerfahrung, gering. Hier bestehen daher seit vielen Jahren enge Forschungskoorperationen z.B. 

seitens der BGR mit der Schweiz und Schweden, die ihre Endlager voraussichtlich in Tongestein bzw. 

Kristallingestein errichten werden.  

3.3 Kriterien-Anwendung im Überblick 

Im Standortauswahlverfahren wurden für die Ermittlung von Teilgebieten gemäß § 13 StandAG auf das 

gesamte Bundesgebiet zunächst die Ausschlusskriterien nach § 22 StandAG, anschließend die Mindest-

anforderungen nach § 23 StandAG angewendet. Die Anwendung der Kriterien bedingt das Vorhandensein 

von geeigneten Wirtsgesteinsformationen im Untergrund. Aus den daraus resultierenden „identifizierten 

Gebieten“ sind durch die Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien nach § 24 StandAG 

Teilgebiete ermittelt worden, in denen von einer günstigen geologischen Gesamtsituation ausgegangen 

werden kann.  

Die Grundlage für die Anwendung der Ausschlusskriterien ist die Untersetzende Unterlage „Anwendung 

Ausschlusskriterien gemäß § 22 StandAG“ (BGE, 2020h). In Tabelle 1 sind die Ausschlusskriterien zusam-

mengefasst. 

Ausschlusskriterien Kurzbeschreibung 

 

Es ist eine großräumige geogene Hebung von im Mittel 

mehr als 1 mm pro Jahr über den Nachweiszeitraum von 

einer Million Jahre zu erwarten. 

 

Brüche oder Verwerfungen mit deutlichem Gesteinsver-

satz an denen nachweislich oder mit hoher Wahrschein-

lichkeit innerhalb der letzten 34 Millionen Jahre Bewe-

gungen stattgefunden haben. Es findet eine Unterteilung 

in tektonische Störungen und atektonische bzw. aseis-

mische Vorgänge statt. 

 Ausgeschlossen werden alle Gebiete die früher oder ge-

genwärtig bergbaulich beeinflusst sind. Um Bohrungen 

wird ein Sicherheitspuffer im Radius von 25 m gelegt. 

 
Die örtliche seismische Gefährdung ist größer als in Erd-

bebenzone 1 nach DIN EN 1998-1/NA 2011-01. 

 
Es liegt quartärer Vulkanismus vor oder es ist zukünftig 

vulkanische Aktivität zu erwarten. 

 

Ausgeschlossen werden Gebiete, in denen Grundwäs-

ser am bestehenden hydrogeologischen Kreislauf teil-

nehmen. 

Tabelle 1: Ausschlusskriterien nach § 22 StandAG mit Kurzbeschreibung 
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In den Landkreisen wurden „Aktive Störungszonen“ sowie „Einflüsse aus gegenwärtiger oder früherer berg-

baulicher Tätigkeit“ ermittelt, welche in Kapitel 4 ausführlich diskutiert werden. Die anderen Ausschlusskri-

terien treten in den drei Landkreisen nicht auf und werden daher nicht weiter betrachtet. 

Auf alle Gebiete, die nicht ausgeschlossen wurden, wurden die Mindestanforderung gemäß § 23 StandAG 

(BGE, 2020c) angewendet und geprüft, ob die übrigen Gebiete diese erfüllen. In Abbildung 2 sind die Min-

destanforderungen, die das jeweilige Wirtsgestein aufweisen muss, zusammengefasst. Um die Anforde-

rungen für ein Teilgebiet zu erfüllen, müssen alle Kriterien eingehalten werden.   

 

Abbildung 2: Mindestanforderung nach § 23 StandAG  

Mit Hilfe der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien ist es schließlich möglich, ein nach Anwendung 

der Ausschlusskriterien (§ 22 StandAG) und Mindestanforderungen (§ 23 StandAG) eingegrenztes Gebiet 

umfassend auf seine Eignung für die Anlage eines Endlagers für hochradioaktive Abfälle zu bewerten. Im 

StandAG werden insgesamt elf geowissenschaftliche Abwägungskriterien benannt. Die Kriterien werden 

einzeln in den jeweiligen Teilgebieten betrachtet und sind in Tabelle 2 aufgelistet. Eine ausführliche Erläu-

terung der Kriterien erfolgt seitens der BGE. In der Tabelle 2 werden die Parameter der Kriterien genannt 

und auf die Quelle inkl. Angabe der Seitenzahl zur Erläuterung verwiesen.  

Die meisten Kriterien sind weiterhin unterteilt in „Bewertungsrelevante Eigenschaften“, „Bewertungsgröße 

beziehungsweise Indikator des Kriteriums“ und eine zugehörige Wertungsgruppe. Die elf Kriterien werden 

durch insgesamt 40 Indikatoren (zwischen 1 und maximal 6 Indikator(en) je Kriterium) beschrieben, welche 

in die Wertungsgruppen „günstig“, „bedingt günstig“, „weniger günstig“ oder „ungünstig“ eingeteilt sind. Die 

elf geowissenschaftlichen Kriterien sind in den Anlagen 1 bis 11 des StandAG detailliert beschrieben. Für 

die Anwendung der elf geowissenschaftlichen Abwägungskriterien standen der BGE zum einen gebiets-

spezifische Daten zur Verfügung, mit denen eine individuelle Bewertung möglich war, zum anderen muss-

ten Annahmen getroffen werden, die auf wirtsgesteinsspezifischen Referenzdatensätzen beruhten.  

In den späteren Phasen des Standortauswahlverfahrens wird im Zuge von über- und untertägigen Erkun-

dungen in den festgelegten Standortregionen ein deutlich erweiterter Datensatz gebietsspezifischer Daten 

zur Verfügung stehen. 
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Im Landkreis Lüneburg wurden durch die Anwendung der Mindestanforderungen, Ausschluss-

kriterien und geowissenschaftlichen Abwägungskriterien insgesamt sieben Teilgebiete für ein 

potentielles Endlager ausgewiesen. Fünf dieser Teilgebiete befinden sich im Wirtsgestein Stein-

salz in steiler Lagerung in der stratigraphischen Einheit Zechstein. Ein Teilgebiet befindet sich 

im Wirtsgestein Steinsalz in flacher Lagerung in der stratigraphischen Einheit Röt/ Muschelkalk 

(Trias). Ein weiteres Teilgebiet befindet sich im Wirtsgestein Tongestein in der stratigraphischen 

Einheit Tertiär. In Abbildung 1 ist die Verbreitung der Teilgebiete im Landkreis Lüneburg darge-

stellt. Zwei Teilgebiete (Wettenbostel/ Ebstorf und Rosche-Thondorf) befinden sich mit einem 

äußerst geringen Flächenanteil im Landkreis Lüneburg, unmittelbar an der Grenze zum Land-

kreis Uelzen.  

 

Abbildung 1: Übersicht der Teilgebiete im Wirtsgestein Steinsalz und Tongestein im Landkreis 
Lüneburg 

Die Methodik zur Ausweisung der sieben Teilgebiete ist fundiert und nachvollziehbar erläutert.  

Im Rahmen dieser Methodik erfolgte jedoch die Bewertung der Mindestanforderung, 
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Ausschlusskriterien und geowissenschaftlichen Abwägungskriterien für die Teilgebiete auf einer 

verhältnismäßig geringen Datenbasis, oder beruht gänzlich auf Annahmen zu den voraussicht-

lichen lithologischen Eigenschaften der Wirtsgesteine und deren räumlicher Ausdehnung im 

Untergrund.  

Für die Teilgebiete im Wirtsgestein Steinsalz wurden drei geowissenschaftliche Abwägungskri-

terien mit Hilfe ortspezifischer Daten bewertet. Allerdings wurde auch dabei zu einem überwie-

genden Teil Fachliteratur zu Zechsteinsalzstrukturen ausgewertet, häufig ohne tatsächlichen 

Bezug zu den Salzstrukturen im Landkreis Lüneburg. Die verwendeten ortspezifischen Daten 

wurden in diesem Gutachten mit Hilfe dreidimensionaler Darstellungen veranschaulicht und ge-

prüft. 

Die Referenzdatensätze im Wirtsgestein Steinsalz beziehen sich auf allgemeine Informationen 

zu Salinargesteinen, zum Teil unabhängig vom Lagerungstyp. An dieser Stelle wird die Notwen-

digkeit weiterführender Untersuchungen deutlich, da sich die Internstruktur von Steinsalzvor-

kommen, und damit auch die lithologischen Eigenschaften, je nach Lagerungstyp deutlich un-

terscheiden können.  

Die BGE dokumentiert, auf welche Literaturreferenzen bei der Anwendung der geowAK zurück-

gegriffen wurde. In der Anlage 2A ( (BGE, 2020ai) werden die einzelnen Literaturverzeichnisse 

für die jeweiligen Teilgebiete aufgelistet. Für die Teilgebiete im Landkreis Lüneburg sind die 

Angaben zur verwendeten Literatur überwiegend identisch. Die Wirtsgesteine Steinsalz in stei-

ler Lagerung betreffend hat lediglich eine der Veröffentlichungen einen direkten Bezug zu den 

Salzvorkommen und ausgewiesenen Teilgebieten im Landkreis. In (Jaritz, 1983) erfolgt eine 

Charakterisierung der Salzlagerstätten nach Form, Tiefenlage, Deckgebirge und wirtschaftliche 

Nutzung. 

Insbesondere bei der Prüfung der Schichtenverzeichnisse der Bohrungen fiel auf, dass die 

meisten Daten zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur eingeschränkt einsehbar sind. Der Zugriff auf 

grundlegende Bohrungsdaten (Name, Verortung, Endteufe) und Schichtenverzeichnisse ist 

über öffentliche Portale für Geodaten, wie zum Beispiel den NIBIS-Kartenserver oder die Bohr-

punktekarte, möglich. Die hier hinterlegten Schichtenverzeichnisse erlauben jedoch keinen Zu-

griff auf die originalen Bohrdokumentationen, so dass ein Überprüfen der Daten nicht stattfinden 

kann. Bisher veröffentlichte die BGE nur Schichtenverzeichnisse von Bohrungen, die als ent-

scheidungserheblich eingestuft wurden und damit Einfluss auf den Zwischenbericht Teilgebiete 

genommen haben. Die Vorgehensweise zur Einstufung entscheidungserheblicher Bohrungen 

bzw. Daten ist nicht nachvollziehbar. 

Nur eine Bohrung (Lüneburg 6398) im Teilgebietsbereich um Lüneburg wurde als entschei-

dungserheblich klassifiziert. Eine Vielzahl an Bohrungen jedoch, ist bislang nicht „entschei-

dungserheblich“ für die Ausweisung der Teilgebiete. Diese Bohrungen haben zum Teil die Salz-

strukturen durchteuft und enthalten weiterführende Informationen zur Lithologie und Ausbildung 

der Salinareinheiten. 
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Für das Teilgebiet im Wirtsgestein Tongestein wurden vier geowissenschaftliche Abwägungs-

kriterien mit Hilfe ortspezifischer Daten bewertet. Allerdings wurde auch dabei zu einem über-

wiegenden Teil Fachliteratur zu Tongesteinen ausgewertet, häufig ohne tatsächlichen Bezug zu 

dem Vorkommen im Landkreis Lüneburg oder gar der stratigraphischen Einheit des Tertiärs. 

Im Landkreis Lüneburg belegen dutzende Bohrungen das flächendeckende Vorkommen der 

Schichtenfolge des Tertiärs. Das Vorkommen der Tongesteine kann stichprobenartig in einzel-

nen Bohrungen nachgewiesen werden. Die in der jetzigen Phase der Standortauswahl erfolgte 

Bewertung des Teilgebiets im Wirtsgestein Tongestein, beruht weitgehend auf Annahmen, die 

sich auf Modelldaten stützen. Für eine detailliertere Bewertung des Teilgebiets im Landkreis 

Lüneburg im Hinblick auf Eignung für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle reicht der Kennt-

nisstand nicht aus.  

In den kommenden Phasen der Standortsuche werden zunehmend detailliertere Daten (vor al-

lem ortsspezifische Daten) zur Verfügung stehen, wodurch die Teilgebiete unter Berücksichti-

gung der Ausschlusskriterien, Mindestanforderungen und geowissenschaftlichen Abwägungs-

kriterien erneut einer Bewertung unterzogen werden. Mit geologischen Daten oder geologischen 

Sachverhalten gestützte Argumente, die eine Eignung der Teilgebiete in der jetzigen Phase 

schon grundlegend ausschließen würden, sind nicht erkennbar.  

Abschließend lässt sich sagen, dass es unabhängig vom Wirtsgestein für eine verlässliche Be-

wertung aller Teilgebiete notwendig sein wird ortspezifische Daten im Rahmen von Erkun-

dungsprogrammen zu erheben. So sollen im weiteren Verlauf des Verfahrens durch die fort-

währende Auswertung vorhandener Daten, die zugrunde liegende Datenbasis für die Teilge-

biete, und sich daraus ergebender Untersuchungsräume, sukzessive erhöht werden. Die neu 

gewonnenen Erkenntnisse werden dann in die Bewertung der Ausschlusskriterien, Mindestan-

forderungen und geowissenschaftlichen Abwägungskriterien mit einfließen.  

Diese Datenbasis, wie die BGE sie verwendet und gegebenenfalls neuinterpretiert, sollte im 

Sinne eines transparenten Verfahrens zeitnah und barrierefrei über die gängigen Informations-

systeme der Öffentlichkeit bereitgestellt werden. 
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Im Landkreis Uelzen wurden durch die Anwendung der Mindestanforderungen, Ausschlusskri-

terien und geowissenschaftlichen Abwägungskriterien insgesamt sieben Teilgebiete für ein po-

tentielles Endlager ausgewiesen. Vier dieser Teilgebiete befinden sich im Wirtsgestein Steinsalz 

in steiler Lagerung in der stratigraphischen Einheit Zechstein. Drei Teilgebiete befinden sich im 

Wirtsgestein Tongestein, jeweils eins davon in der stratigraphischen Einheit Tertiär, Unter-

kreide und Mittlerer Jura. In Abbildung 1 ist die Verbreitung der Teilgebiete im Landkreis Uelzen 

dargestellt. Da sich die Teilgebiete im Wirtsgestein Tongestein in erdgeschichtlich unterschied-

lichen Einheiten befinden, überlagern sie sich teilweise. 

 

Abbildung 1: Übersicht der Teilgebiete im Wirtsgestein Steinsalz und Tongestein im Landkreis 
Uelzen 

Die Methodik zur Ausweisung der sieben Teilgebiete ist fundiert und nachvollziehbar erläutert.  

Im Rahmen dieser Methodik erfolgte jedoch die Bewertung der Mindestanforderung, Aus-

schlusskriterien und geowissenschaftlichen Abwägungskriterien für die Teilgebiete auf einer 

verhältnismäßig geringen Datenbasis, oder beruht gänzlich auf Annahmen zu den 
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